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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. à. ftxx. Bern, den 12. Nov. 1799. (21. Brumaire Viik.)

G e s e t g e b u n g.

Auhns Bericht im Namen der Minderheit der
Commission des großen Rarhs über die
Interimsregierung von Zürich.

^Fortsetzung.)
Allein noch mehr, B. R., wie dürftet ihr

euch des Rechts bemächtigen, diese Frage von
<uch aus auflösen, da sie sich auf bereits ges
schehene Handlungen bezieht, folglich eure Ents
scheidung derselben eine rükwirkende Kraft haben
würde? Diese Bemerkung allein muß schon

Vollz. Direktorium Gewalt an, wenn man diese
Voraussetzung aus derselben erweisen will. Die
darin enthaltene Darstellung der Thatsachen
und des Zweks der anzuhebenden rechtlichen
Aktion sind zu kurz und zu unvollstäiwig abges
faßt, um uns zu einem solchen Schluß zu be-
cechtigen; sie mußten sogar, als bloße Eins
leittmg zu dem eigentlichen darin enthaltenen
Ansuchen würklich so gedrangt dargestellt wers
den, daß ein Urtheil von ihrer Form auf dies
jenige des einzuleitenden Prozesses, nach logis
scheu und vernünftigen Gründen, schlechterdings
nicht Statt haben kann. Zudem müssen wir

euer Gerechtigkeitsgefühl bestimmen, die Untersidenjem'gen, die das Gespenst eines inquisitoris
enws sslchen Gegenstandes von euch schen und kollektiven Verfahrens in der Bots

uvzuwmeN/ wenn in den d-»? 5^6abzuweisen, wenn ihr in den Schranken der
Vernunft, des Rechts und der Konstituti'on
bleiben wollet.

« sucht endlich die Rechtmäßigkeit unsrer
Einmischung m die Sache der Jnterimsregies
rung auch noch durch den Vorwurf qeaen dasD-rektorium zu begründen, daß es gegen alleForm gehandelt habe, indem eincsrbeils dieMirgsieder derselben von ihm kollektiv belangt,î nlr ì ein inquisitorisches, nicht aber""s ^stimmte K-agpimkte gerichtetes Vers

an.
dieselben eingeschlagen wordenft.. Allein vorerst muß ich bemerken, daß über-

Statt aà selben noch keine Belangung
^ ft vollziehende Geswalt erst noch die Erzeigung eines Richtersverlangt. Die Anklage ist also nowMal gegen dieselben erkannt; es ist folalich auchM M- à" gegen sie eingehe e.?

wordenM'k aber möglich zum voraus zu wisssei:, oh das Vollz. Direktorium leine Kla ir
ssgen die Angeschuldigten kollektio, ööer ind.-

Mitglied richten
vê-îî - ^ ferner mquintorsich dabei werde

nicht? Wenigstens thu>gg.. unserm Bedurften nach/ der Botschaft des

schuft erblicken, die Beruhigung geben: daß
den Angeklagten vor dem Richter das Recht
zukommt, gegen jede Widerrcchtlichkeit des Vers
fahrens zu exzipieren: daß die Richter selbst
die Pflicht auf sich haben, keine solche zu duft
den, und daß endlich der Verstand und das
Gerechtigkeitsgefühl der helvetischen Nation nicht
einzig in den gesezgebenden Räthen ksnzentrirft
sondern auch außerhalb denselben itz den Gerichts-
Höfen, und wie wir hoffen, im Vollz. Direktss
rinn: selbst vorhanden ist.

Aus diesen Gründen, und in der vollsten
Ueberzeugung, daß alle und jede Nedenftagen
die Gcsezgebung schlechterdings nichts angehen,
schlägt euch, B. R., die Minorität eurer Coins
mission vor, über dieselben insgesamt zur Tas
g es ordnung zu gehen.

Was dann die von dem Vellzichungsdirertvs
rinn: aufgeworfene Hsuptftage betrifft, so glaubt
die Minorität Eurer Commission, daß das
Kantonsgericht von Zürich so lange als koms
petirlicher Richter in dieser Sache angesehen
werden müsse, als dasselbe nicht, durch einen
auf gesezmäßigen Entschulbigungsgründen bes
ruhenden Anstritt einer solchen Anzahl Mitglies
der so unvollzählig gemacht W«d, daß es, nach
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dem Gesez vom 22. Jenner 1799, zu urtheilen
nicht mehr befugt seyn könnte. Aus der Both-
schuft des Vollziehungsdirektoriums erhellet aber
noch keineswegs, daß dieser Fall wirklich vor-
Handen sey. Zwar ergiebt es sich aus dersel-
ben, daß einige, aber keineswegs wie viele,
Glieder sich selbst aus Grund der Verwandt-
schafc rekusircn. Es ist also noch nicht ausge-
macht, ob durch diese allerdings gesezmäßige
Rekusationen das Tribunal unter die im Gescz
bestimmte nothwendige Anzahl von Richtern
herabgcsezt werde? Hernach sagt uns die
Bothschaft aber auch : daß andere Glieder des-

selben sich aus dem Grunde in dieser Sache
ausschlag«n, weil sie jeden Schein von Par-
theilichkeil' und Eigennützigkeit zu vermeiden
wünschte». So sehr eine solche Aeusserung
dem Zartgefühl lsieser Richter Ehre bringt, so

bleibt" dennoch die wichtige Frage zu enlschei-
den übrig, ob überhaupt diese Gründe hin-
länglich seyen, sie ihrer aufhabenden Pflichten
zu entledigen, als konstitutionelle Richter in
dieser Sache abzusprechen? Wir glauben es

nur unter der einzigen ausschliessenden Vedin-

gung, wenn diese Richter bestimmte Grünve
dines in dieser Sache von ihrer Seite für oder

Wider eintretenden Interesses, oder einer für
oder wider vorhandenen Parrheilichkeit angeben

können. Da nun das Daseyn solcher Gründe
wenigstens in der Bothschaft noch nicht ent-

schieden ist, so muß eine nähere Prüfung der-

selben nothwendig jeder weiter» Vorkehr vor-
ausgehen.

Wir sind aber zugleich überzeugt, daß nach

der Strenge der Grundsätze dem Vellzichnngs-
Direktorium die Untersuchung und Beurtheilung
dieser Nekusatjonsgründc nicht zukommen kann.

Es hat nicht blos die Verhaftung und den

Prozeß der Angeschuldigten angeordnet, son-

dcrn es scheint sich selbst in dieser Sache als

Klager konsiituircn zu wollen. Es ist also sei-

ner Ehre und seiner Gerechtigkeit angemessen,

nicht nur. daß es jene Frage der Rechtmäßig-
Wit der eingelangten Rekusationen nicht selbst

entscheide, fondern auch, daß es, wenn der

Fall der Verzeigung eines andern Richters
wirklich eintreten sollte, das ihm nach dem

Geist des Gesetzes vom 22. Jenner zustehende

Recht in diesem Falle nickt ausübe, den Be-

klagten drei Kantonsgerichte zur negativen Wahl
vorzuschlagen. Die zescjgebenden Räthe lcheu

?8

nen uns die einzige Gewalt im Staat« zu seyn,
denen man, bei oer Lage der Sache, die Ausübung
der gedachten Rechte am scbiklichsten zugestehen
kann. Gestüzt auf diese Grundsäste, schlagen
wir demnach dem großen Rathe folgenden Bee
schluß vor:

Der große Rath der einen und untheilbaren
helvetischen Republik hat, nach angehörtem
Bericht der Minorität seiner Commission über
die Bvthschaft des Vollziehungsdirektoriums
vom 21. Wcinmonat 1799, in Betreff eines zu
rechtlicher Belangung der Mitglieder der In-
terimsregierung von Zürich zu vcrzeigenden um
partheiischen Tribunals,

In Erwägung, daß das Kantonsgericht von
Zürich, so lange der konstitutionelle Richter der

anzuklagenden Mitglieder der dortigen Interims-
Regierung bleibt, bis erwiesen ist, daß das-

selbe durch einen gesezmaßigen Austritt so ver-
mindert werde, daß die Zahl der übrigbleiben-
den Richter zu Fällung eines Urtheils, nach der

Vorschrift oes Gesetzes vom 22. Jenner 1799,
nicht hinreichend ist;

In Erwägung» daß die einen in der Both-
schaft des Vvllziehungsdirektoriums dargestell-
te» Rckusationsgründe des Kantonsgerichts von
Zürich, den Austritt einer solchen Anzahl vcn
Gliedern noch nicht beweisen, und daß dienn-
dcrn dieser Rckusationsgründe nur unter der

Bedingung als gesezmäßig betrachtet werden

können, wenn die Mitglieder, die sie vonchus

tzen, ein bestimmtes Interesse, eine wirklicht
Partheilichkeit in dieser Sache erzeigen können;

In Erwägung, daß aus her Bothschafr des

Vollziehungsdirektoriums weder die Wirklichkeit
jenes Falles, noch das Daseyn dieser Gründe
erhellet;

In Erwägung, daß das Vcllziehungsdire^
torium selbst in dieser Sache zum Theil ^
Rechte der Criminalpolizci ausgeübt, den vsv-
zeß eingeleitet, und sich selbst gewissermaßen
als Kläger dargestellt hat, und daß es del we,

gen gegen seine Würde und gegen sein unpar-

lhciisches Gerechtigkeitsgefühl streiten niulm,
das ihm nach dem Geist des angeführten ^

setzes zustehende Recht auszuüben, diese R"
satioNLgründe der Mitglieder des KantoiiW '

richts von Zürich zu beurtheilen, und >m 6«
sie rechtmäßig wären, den Vorlchlag deß

anderer Kantonsgcnchre zur negativen v

der Beklagten und des Klägers zu thun,
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In Erwägung, daß die gesezgebenden Räthe

unter den obersten Gewalten der Republik die

einzigen sind, auf welche unter diesen Umstan,

den jene Recht. ' 'ergehen können;

In Erwägung, daß es wegen dem VerHast
der angeschuldigten Mitglieder des Kantonsge-
richts von Zürich dringend ist, diese vorläuft,
gen Formfragen mit aller möglichen Beforde,
rung zu entscheiden;

nach erklärter Dringlichkeit beschlossen:
1. Das Kantonsgericht von Zürich isi der

konstitutionelle Richter, vor welchem die Mit,
glicder der dortigen Interimsregierung belangt
werden können.

^ ^2. Die Rekusationsgründe in dieser Sache

zu richten, sollen von jedem Mitgliede dieses
Kantonsgerichts individuel, und blos für seine

Person und mit den nöthigen Beweisen beglei,

tct, innerhalb einer Frist von 10 Tagen, von
Bekanntmachung dieses Dekrets an, den gesez,

gebenden Räthen zur Beurtheilung vorgelegt
werden.

z. Wenn die Anzahl der zufolge rechtmäßi,
ger Entschuldigungsgründe austretenden Mitglie,
der so groß ist, daß die übrigbleibenden nicht
zahlreich genüg sind, um nach Ausweis des
Gesetzes vom 22. Jenner 179? ein rechtskräf,
tiges Urtheil zu fällen, so üben die gesezge,
benden Räthe das Vorschlagsrecht dreier un,
partheiischer Kantonsgerichte zur negativen Wahl
des Klagers und der Angeschuldigten aus.

4. Sowohl jene Beurtheilung der Rekusa,
tionsgründe, als diese Vorschlagung der drei
unvartheiischen Kantonsgcrichte sollen in den
gesezgebenden Räthen nach den im Reglement
bestimmten Formen vor sich gehen.

Z. Dieses Dekret soll dem Kantonsgericht
von Zürich und den angeschuldigten Mitgliedern
der dortigen Interimsregierung bekannt gc,
macht, und in dem Bulletin der Gesetze ab,
gedrukt werden.

Grosser Rath, 24. Okt.
Präsident: Akermann.

Blaktmann fodert für 10 Tag Urlaub,
ber ihm bewilligt wird.

Der Senat verwirft den Beschluß über Ver,
raus von 15 Nationalgütcrn, wegen fehlerhaft

7)

ter Abfassung. Der Beschluß wird der Kanz?

lei zur Verbesserung übergeben. ^Der oberste Gerichtshof übersendet folgende

Zuschrift:
Der oberste Gerichtshof der helvetischen einen

und untheilbaren Republik, an die gesez?,

gebenden Räthe.

Bürger Gesezgeberi
Das Direktorium hat Sie schon einmal, B.

Gesezgebcr, auf eine wesentl'che Lücke m den or,
ganischen Gesehen des obersten Gerichtshofs
über Kassationsfälle in Civilsachen aufmerksam

gemacht, deren Ausfüllung zu einer förmlichen
Rechtspflege eben so wichtig als dringend ist.

Andere Gegenstände mögm Sie von cer ^?e?

Handlung des gegenwärtigen abgeleitet haben,
aber da die Fälle, bei denen sich alle die Schwie»
rigkeiren jener Lücke zeigen, täglich sich anhäufen,
so sieht sich der oberste Gerichtshof genöthigt,
Ihnen Bürger Gesezgeber, nochmals die Noth?
wcndigkcic eines Zusazgesetzes zu semer Orga?
nisation vorzustellen.

Der § 56. der erwähnten Organisation ver-
fügt: daß wenn eine von einem Kantonsge? '

richt ausgefällte Sentenz kassirt wird, die Sup?
pleanten des gleichen Gerichts die daherige
Prozedur neuerdings beurtheilen sollen; wenn
nun diese ein der kassirten Sentenz in Form
und Jnnhalt gleiches Urtheil ausfallen, so vcr?

langt die leidende Parchei wieder Kassation,
und der oberste Gerichtshof, welcher in der
neuen Erkanntniß die gleiche Inkompetenz, oder
Form, cdcr Geictzesverletz'.ing finden wird,
welche ihn zur Kassation der vorhergehenden
bewogen, kann nicht anders ais wiederholt
kasslrcn. So, Bürger Gesezgeber, würden die
Prozessein einem Kreise fortgetrieben, und un?,
cutschieden nur in dem Ruin beider Partheien
ihr Ende finden. Zu diesen fortdaurenden Um?

trieben lassen es zwar die Organisationsgesctze
noch nicht kommen, aber sie versetzen die m ver

von einem Suppleantengericht ausgefällten und
nachher von dem obersten Gerichtshof kassirten

Urtheil — interesslrtcn Partheicn in eine, wo
möglich noch schlimmere Lage: der oberste Ge?

richkshof wird durch seine Organisation nicht
bcgwalligt, eine Prozedur, worüber die Urtheile
zum zweitenmal kassier werden, an einen dritten
Richter zu verweisen, folglich bleiben die Pro?
zeduren, welche sich in diesem Fall befinden, un»
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deren es nicht wenige sind, unSeurtheilt da lie-
gen, und der Bürger, dessen ganze Haabe oft
von einem Prozeß abhangt, sieht sein Schiksal
aus Mangel der Gesetzen unentschieden.

Nach diesen Betrachtungen werden Sie, Bür-
ger Repräsentanten, die dringende Nothwen-
digkeit eines Gesetzes über dergleichen Fälle
fühlen, und in Ihrer Weisheit dasjenige ver-
fügen) was zu einer förmlichen und geschwin-
deren Rechtspflege dienlich, und dem Unterschied
der gerichtlichen Instanzen angemessen seyn mag.

Besonders werden Sie, Bürge? Gesezgeber,
eingeladen, mit Dringlichkeit den Richter zu
bestimmen, an welchen die Prozesse, in denen
der oberste Gerichtshof wirklich zum zweitenmal
die Kassation ausgesprochen hat -- gewiesen
werden sollen.

Republikanischer Gruß und Hochachtung
Der Präs. «m obersten Gerechtshof,

I. R. Schnell.
Der Gerichtschrciber,

F. L. Hürner.
Cartier. Wir haben diesen Gegenstand schon

einer Commission überwiesen; îich fodere, daß
sie in g Tagen ein Gutachten vorlege: wohl
wär« es am zwekmäßigsten, den obersten Gerichts-
Hof zu verpflichten, die Gründe seiner Kassa-
tionen denselben beizufügen. Dieser Gegenstand
wird der Commission überwiesen.

Folgendes Gutachten wird zum zweitenmal
»erlesen, und in Berathung genommen.

Michael G rutsch von Schwyz, Mezger
und Wirth daselbst, ward, wie so viele an-
dere, ein Opfer des Vaterlandsmvrderischen
Paul Stygers; — sein Verbrechen besteht Haupt-
sächlich darin: gestattet zu haben, daß mehrere
Männer in sc:n-in Haus zusammen kamen,
die gesezwid.- gr Unterredungen hielten; allein er

war Wirth, und konnte folglich die Zusammen-
kunft nicht hindern.

Dann, daß er den -ten Sept. 1799., zur
Zeit, als die Unterwaldner verfassungswidrigen
Heiegsrath hielten, sich verle.wn ließe, mit drei
andern Männern dahin zu gehen:

Daß er von diesem Kri-gscath einen Auftuf
«n das Sch'vuzervolk übernahm, und diesen
einigen seiner Freunden vorzeigte:

Daß er aus Veranstaltung des Paul Stygers
«nd anderer Geistlichen einer gesezwidrigen Vcr-
sr.iumlung in Morschach beigewohnt, wobei ein

Aefahriicher Auftritt gegen den Flecken Schwyz

von Paul Etygee vorgeschlagen war'; — weh
chen Plan aber der Gentsch mit seinen Freun-
den nicht nur mißbilligte, sondern wirklich ver-
eitelt hatte;

Und endlich, daß er einmal freiwillig Wacht
gestanden, um zu verhüten, daß nichts von dem
Schaz und dem Zeughaus hinweg kommen
könne.

Es zeigt sich aas der ganzen Prozedur, daß
Teutsch nie eine sHauptverson, auch nie Der-
sichrer, wohl aber ein Verführter war; — fn«
ner, daß durch ihn kein eigentliches Unglük
enrstuhud, sondern daß er bei allen seinen Miß-
schritten noch selbst ein projektirres Unheil
verhütete.

Für seine Mißschritte, die er nan einstehet,
und bereut, ist er vorerst zehn Wochen gekan-
gen gewesen, hernach ist er auf Basel geführt,
und darauf von dem obersten Gerichtshof zu

.weijähriger Zuchthausstrafe, sechsjährigem Ver-
iurst des Bürgerrechts, 2000 Fr. Caution, und

Bezahlung aller Prozeßkosten verfallt worden.
In der Zwischenzeit stunde fein Gewerb still,

sein Haus und Haabe wurde im Krieg geplün-
dert; Paul Styger kam hernach mit den Oest-

reichern in sein Haus, die Frau wies ihn sert,
mit dem bittern Vorwurf, er hätte sie und ih-

reu Mann unglüklich genug gemacht.
Der Gentsch sizt zu Freiburg im Zuchthaus,

Weib und Kind ringen mit der Verzweiflung;
sie bitten um ihren Vater und Ernährer z^dze
Bitte ist von der Munizipalität, dem Unter-

statthafter und Regierungsstatthafter mit gutem

Zeugniß und Empfehlung unterstüzt.
Das Direktorium tragt darauf an, dem M-

Gentsch die fernere Zuchthausstrafe nachzulassen-

Eure Commission, Bürger Repräsentanten,
ist von gleichen Gefühlen gegen diese unM;-
liche Familie beseelt, und schlägt Euch inRnr,
ficht aller vorliegenden Gründen einmülhig vor,

dem Antrag des Direktoriums Mit Dringlich""
zu entsprechen.

Pellegrini. Die öftere Wiederholung
Gnadenercheilung kann die nachthciligfien WP
h '.ben, und ist immer ein Vorwurf gegen o-

Zwekmäßigkeit der Gesetze. Durch Degnabêi z

wird die Sicherheit der Bürger und des
in Gefahr gesezt, und das Unglük einer Faw-
soll die Gerechtigkeit und öffentliche
nicht stören; man kann die hülftosen Fagm
unterstützen. Die Fortsetzung fo.gt.



Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Ustert, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Tand II. Nrc>. I.XXI. Bern, den iz. Nov. 179g. (22. Brumaire vin.)

ihrer irrigen Begriffe von Religion, während
die Hauptanstifter jener höchst unglüklichen àruhen der Hand der Gerechtigkeit entgiengen,
und mir satanischer Gleichgültigkeit das Blut
der verführten Unglüklichen rauchen, und Witt-
wen und Waisen den Verlust ihrer Manner und
Vater beweinen sahen, und von Eigennuz und
Herrschsucht angetrieben, ihre Flucht benuzten,
um unker der Maske von Religion das Feuer
des Aufruhrs in andern Gegenden von neuem
anzufachen und zu unlerhalwn.

Ucberall fielen nur irrgeführte, zur Tbàah-
me am Aufruhr gezwungene, oder wohl ganz
unschuldige Menschen, in die Hände der Justiz,
und ohne daß ein formliches Gesez cri stir le,
wurden sie vor verschiedenen Tribunalien, bald
mit Strenge, bald mit Schonung beurtheilt, so
daß ein und eben dasselbe Verbrechen an einem
Ürt fast ganz ungestraft blieb, wahrend es an
einer andern Person an einem andern Ort mit
Härte gestraft ward.

Ich wünschte, daß das Direktorium uns eine
Generalamncstie gegen alle Aufrührer, die seit
der helveiischen Revolution sind verurtheilt wor-
den, vorschlüge, mit Ausnahme eines Paul
Stigers, scincr Spießgesellen und aller Haupt-
anstifkcr und Anführer; denn wenn wir nur
so theilwcise Begnadigungen zugestehen, so wer-
den nur diejenigen begnadigt, die dasGlükha-
bcn, durch Schriften oder durch Freunde Pas
Direktorium zu erreichen, und die, die dieses
nicht können, bleiben vielleicht a's weniger
Schuldige, ihrem unglüklichen Sastksa, über-
assen. Jezt haben wir ein Gesez gegen in-
surgirte Gegenden und gegen Rcoellcn, man

Gesezgebung.
Grosser Rath, 24. Oktob.

(Fortsetzung.)
(Beschluß von Pellegrini's Meinung.)

Dieser Bürger hat als Aufrührer gehandelt,
und^ also ist die Strafe eher zu schwach als
Zu llark, und daher verwerfe ich das Gut-
achten.

Auderwerth. Wenn wir die bisher ertheil-
ten Begnadigungen bewachten, so begreife ich
nicht, daß matt'sich diesem Gutachren wider-
setzen darf, denn alles zeigt, daß dieser Bürger
nicht Verführer, sondern Verführter war, und
aho stimme ich ganz zum Gutachren.

Billeter. Es ist allgemein bekannt, durch
was für eine abscheuliche Klasse von Menschen
und auf welche enksezliche Weise ein großer
acheil unserer helvetischen Brüder zur Unruhe und
demnach zu wirklicher Rebellion verleitet, und
dadurch i,z tiefes Elend und Ungluk gestürzt
worden ist. Wr wissen ferner, daß bei An-

Unruhen, zu schwache, oder oft gar
gegen die Stifter derselben ge-

e.a,. worden, und daß im ganzen das Volk
n, -v!" ^ Zustand nud über die Vortheile der

/s^'-ng nicht belehrt und aufgeklärt
da" s.»1"'!^àen wir nicht widersprechen,
K?eqen â k^ne -der nur schwache Ge-

vielen Orten uÂ'a^chirtèn, die dazu noch an
und überall war da?°m!. Enthalten wurden,
Eiml. »,,d au»,,.« bW Organisation von
d7s Voü duÄ s° schaffen, daß
mchr">!ocv >../,!.,...^''^o>nmenheit derselben lurgwie rwegcuoen uns gegen Reveucn, man
re,^t weà und Unruhe g-- bestrebe sich solches mit Pünktlichkeit und un-
ten «ôuiìen man hatt? erwar- änlicher Strenge zu vollziehen- und wir wer-
erstikt mei den w?'seinem Ursprünge den der besten innern Ruhe genießen.

V-ele diese- unsere-Indessen stimme ich zu dem Rapport der

dtn das a-,«- '?ng.t.klttyen Bruder wur- Commission; in der Folge »verde ich wich bedeut
Opfer ihr.» eigenen Unwissenheit vnd^en, theilweise Begnadigungen zuzugeben.
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Escher. Ich stimme meinen Vorgängern
ganz bei, und bemerke Pellegrini, daß diese Gna-
denerthcilung das Ansehen der Gesetze nicht
schwächen kann, denn die Strafurtheiie sind nicht
nach Gesetzen, sondern willkührlich ausgesprochen
worden, weil wir dazumal noch keine Slrafge-
setze hatten. Ungeachtet ich aber dem Schluß
des Gutachtens beistimme, so foSere ich doch,
in sofern auch die Einleitung zu dem Beschluß
mit demselben dem Senat überwiesen wird, daß
in derselben der Satz weggestrichen werde, web-

cher behauptet, daß ein Wirth in seinem Wirchs-
Haus gesezwidrige Versammlungen nicht hindern
könne; denn einen solchen seltsamen Grundsa;
können wir nicht heiligen, wenn wir in unserm
Vaterland? durch zwekmäßige Polizei Ruhe und
Ordnung i ehalten

Schlumpf glaubt auch, der von Eschern
angegriffene Theil seines Gutachtens sei ganz
gegründet und zwekmaßig, indem cm Wirth
eine große Versammlung von Galion* nicht mit
Gewalt ans dem Hause drangen könne, und
also auch keine Verantwortlichkeit auf sich habe
über das, waS seine Gaste in seinem Hause ver-
abreden. Er beharrt also auf unveränderlicher
Annahme des Gutachtens.

Das Gutachten wird mit der von Eschern

angetragenen Verbesserung angenommen.
Carinintran, im Namen einer Commis-

fton, legt ein Gutachten vor über die Frage.-
ob Gerichtsschreiber, welche Notairs sind, Ak-

te« ausfertigen könne». Dieses Gutachten wird
für d Tage auf den Eanzleitjsch gelegt.

Folgendes Gutachten ist an der Tagesord-
»nmg. ^ ^

Der Loys Gilgian Luginbühl von Kerfe;, hat

Eingriff in die richterliche Gewalt anschen, und
in Folge dessen cassiren.

Sie, B. Gesezgeber, haben diese Vorstellun-
gen allerdings auffallend gefunden; Sie haben
durch einen gesezlichen Beschluß vcndcmVollz.
Direktorium Auskunft über diese Sache begehrt,
und nun auch unterm zistcn Sept. erhalten;
auch das Bezirksgericht Laupen ist den ozsten

Sept. mit einer Vorstellung âgel'angt'. Alles
dieses wurde einer Commission zu naher« lln-
tersuchung übergeben.

Eure Commission, B. R-, hat nun bei ge-

nauer Untersuchung gefunden, daß in dieser Sache
beinahe von allen Seiten gegen die gesezliche»
Formen gefehlt worden.

Vorerst wußte die Commission nicht, ob sie

den gerichtlichen Beschluß vom 2?sten Juli, als

ciucn wirklichen Rechtsspruch, oder aber nur als

eine einfache Verfügung zur Sicherheil des

Gläubigers ansehen sollte. Die CommWn
laßt zwar den moralischen Gefühlen des Ge-

riches volle Gerechtigkeit wiedcrfahren, hat aber

weder Gesez noch Uebung gefunden, vermöge
welchen ein Gericht, ^u einer solchen Verfügung,
und namentlich in einem solchen Fall, iiuKan-
ton Bern berechtiget wäre.

Als Urtheilsspruch betrachtet, als wozu der

klagende Luginbühl Ursache und das Gericht
Gründe genug gehabt haben mag, hätte dieser

Beschluß, nach den bcrnerischen Satzungen,
erst nach Verfluß von 14 Tagen vollzogen wer-
den können, weil der verfallcen Parthei so viel

Zeit offen bleibt, um die Appellation ergreife»

zu können, statt dessen wurde aber dieser Spruch
schon den vierten Tag exequiert.

Der verfallte Märki hat zwar nicht in gehe-

unterm idten Sept. in einer Petition den geringen Formen, aber dennoch protestirt, undßch

sezgcbendcn Rathen vorgestellt, wie daß er un- hierauf an das Direktorium gewendet. -

Wenn gleich Märki durch Aufstellung fabch«
Thatsachen das religiöse Gefühl des Direno-
riu.» hiinergangen hat (denn es ist z. B- "'w
wahr, daß man seinem Bruder das Gut abgtt

sprachen; nicht wahr, daß man die Einleguus
der Protestation verweigert, diese liegt wirk»-»
bei den Akten; nicht wahr, daß man ihn »v--

thigte, Haus!, Weib und Kinder zu verlajM,
so glaubt Eure Commission, B. R., ^
Direktorium feie allerdings berechtiget gewiss»'

didie Vollziehung diesis Urtheils so lange aus,

schieben, als dem Verfallt«» noch S^ezuw

term s/sten Juli i?yö gegen Andreas Màrki
einen gerichtlichen Beschluß erhalten vermöge
welchem seiir zwar verkauftes, von dem K»u-
ser aber nicht bezahltes, und von einem ver-
geltstagten Anwald beworbenes, offenbar ge-
zchwächtes, und nun auch zum Theil streitig
gewordenes Gut, von einem Dritten besorgt
werden sollte.

Er stellte ferner vor, daß dieser gerichtliche
Beschluß hernach den zosten August durch einen
Dircktorialbcschluß sei zernichtet worden; und!

hofft endlich die Gesezgeber werden diestn lez

kern Beschluß des Voll;. Direktoriums als eineniZeit zu fernerem Rekurs offen stund, uno
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diesss, und keinesweges die Zernichtung des
Urtheils, lag im eigentlichen Sinn desDircklo-
rialbeschlusses vom zo. Aug. t?yy.

Ob nun seit diesem Beschluß der Màrki die

gehörigen rechtlichen Schritte gemacht, und die
Sache an competierlicher Behörde ankarzgig
gemacht worden ; oder ob seitdem das richrer-
liche Urtheil zu Gunsten des Luginbühls in Kraft
erwachse», dieses glaubte Eure Commission nicht
untersuchen zu müssen.

Und da übrigens die Commission im allge-
meinen keinen eigentlichen Eingriff in die richrer-
liche Gewalt wahrgenommen; so halt sie da-
für, die Gesezgebung könne in diesen Fall nicht
weiter einteeren, und schlagt daher die einfache
Tagesordnung vor.

Koch- Diele Frage ist wichtig, denn sie

betrifft nicht die Streitsache selbst, sondern
die Bedingung der Rechte des Direktoriums:
h«t> das Direkiorinm einen Urtheilsspruch kassirt,
so ist widerrechtlich gehandelt worden; hat co
aber einzig die Vollziehung eines Urtheils ein-
gestellt, welches noch weiter gezogen werden
tonnte, und also noch nicht vollzogen werden
dürfte, so hat es seine Rechte keineswegs über-
schrillen. Run zeigt sich aber, daß der Beschluß
des Direktoriums nicht blos eine Einstellung
der Vollziehung des ersten Urtheils, sondern
eine Cassation ist, durch die der Fall wieder
an den ersten Richter zuriikgewiesen wurde,
statt bloße Einstellung zu seyn, bis ein höherer
Richter darüber abgesprochen haben werde.
Daher trägt er darauf an, daß der Beschluß
des Direktoriums über diesen Gegenstand auf-
gehoben, und also das Gutachten der Com-
Mission verworfen werde.

Carrard: Die Frage ist diese: hat das
Direktorium die richterliche Gewalt, und also
die Grenzen seiner Macht vcrkzt oder nicht?
Das Distriktsgcricht von Laupcn hat offenbar
leine Rechte überschritten, und also war es
Pflicht des Direktoriums, diese Gcwalthatig-
kell ungültig zu erklären, und die Sachen in
den vorigen Stand herzustellen. Dagegen aber
hatt« das Direktorium den Gegenstand eigenl-
sich nicht mehr an das Distriktsgcricht zurük-
weisen sollen; kassiren wir aber aus diesem
Grund d,n Beschluß des Direktoriums, so
wird die Gewalthatigkeit des Dnstriktsgerichrs

aupen hergestellt, welches durchaus nicht statt
"«den soll. Daher trage ich darauf au, ein-

!Z

zig den B. Mârky an die richterliche Behörde
zurükzuweisen.

Schlumpf: Die Commission sah wohl
ein, daß hierin jede Behörde eigentlich gefehlt
hat, und wollte darum zur Tagesordnung gehen ;
indessen kann ich mich sehr leicht mir Koch ve>-
einigen, damit die Sache deutlicher entschieden
werde.

Koch ist durch die Einwendungen gegen seine

Meinung, in derselben bestärkt worden: die
Streitsache zwischen Mârky und Lugcnbühl geht
uns an sich selbst durchaus nichts an, sondern
nur der Beschluß des Dierktoriums, welcher
offenbar ein Eingriffi» den gewöhnlichen Rechts
gang ist, weil er Mârky wieder an das Du
striktsgericht zurükweist, statt ihn an seinen
jetzigen wahren Richter, das Kantonsgerichl
oder den Obergcnchtshof zu weisen; also hae
das Direktorium den ersten Urtheilsspruch kassirt,
und wir können diesen constitutionswidrigen
Beschluß nicht zugeben. Durch A fyebung des
Beschlusses aber wird Mârky keineswegs in sei-
uen Rechten verlezt, wie Carrard behaupter,
denn das Dnektorium kann sogleich, und ist
selbst verpflichtet, die Vollziehung des Qi-
sirittsgerichtsurrheils einzustellen, bis dem Appel-
lationsbegchren Genüge geleistet ist. Folgen
wir Carrard, so werfen wir uns zum Avpel-
larionsrichter auf, da wir hierbei nichts anders
zu thun haben, als über die Constitution zu
wachen, und darum den ders.lben zuividerlau-
senden Direktorialschluß aufzuheben, worauf
ich neuerdings antrage.

Carrard ist im Grund mit Koch einig,
glaubt aber, nicht der ganze Beschluß des Oi?
rektoriums müsse kassirt werden, weil der erste
Theil desselben, ncmli.h die Wiedereinsetzung
des B. March's in sein Eigenthum, ganz
rechtmäßig und innert den Grenzen seiner Ge-
walt ist, und also nicht kassirt werden darf;
dagegen kann die Rükweifung an das erste
Tribunal, wleche den Beschluß zu einem Cassa-
tionsurthcilumschaft, aufgehoben werde»; wo.e
auf er nun bestimmt antragt.

llu scher stimmt hauptsachlich darum Carrard
bei, weil die Zeit für ein CassationSbegchren
verflossen ist, und also dieses Urtheil auf im-
merhi» besieht» würde, wenn wir den Beschluß
des Direktoriums unbestimmt aufhöben.

Carrards Antrag wird angenommen.
Kilchmann zeigt an, daß der Statchalttr
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von Luzern verfügt habe, vast die Schuldbe-
treibungen durch die Präsidenten der Distrikts-
gcrichte und ihre Wcibel gehen müssen, da
doch die Gesetze dieses nicht zulassen; er fodert
nähere Untersuchung dieses Gegenstandes durch
eine Commission.

Hecht stimmt ganz Kilchmanns Anzeige und
Antrag bei, und hofft, man werde chie Bür-
gcr nicht so weit zu gehen zwingen wollen, um
ihr Eigenthum zu suchen; da die Munizipali-
tàtswèibel auch zugleich Weibel der Friedens-
richrer seyn werde», so denit er, könnte man
diesen die Verreib mgcn übergeben.

Kühn will wohl die Verweisung an eine
Commission zugeben, bemerkt aber, daß den

Munizipalitäten diese Betreibungen ohne Ver-
ietzung der Absonderung der Gewalten nicht
übertragen werden kann.

Diese Anzeige wird an eine aus den BB.
Lü scher, Michel, Bleß, G rütter und
Gnsin bestehende Commission gewiesen.

Auf Kilchma-ns Antrag soll Carrard in
der Commission über die Friedensrichter ersezt

werden, und diese Commission in 8 Tagen ei»

Gutachten vorlegen.
^ ^ ^ ^^Hub er fodert, daß dieser übereilte Beschluß

Mütgenommen werde, weil es »«möglich ist,

oaß îlch nun ein Mitglied in dieses weitläufige
Geschäft hineinarbeite, und also etwas zwek-

müßiges darin leiste, wahrend dem hingegen

Carrard das Ganze nun gründlich kennt, und

bald wieder zu dieser Arbeit zurükkchrt.

r Die Fortsetzung folgt.

Vol! zie hu n g s - Dèrekto ri u m.

Das Vollziehungs Direktorium der helvetischen
einen und uniheilbaren Republik, an die

junge Tochter des Präsidenten Burry von

Solvthm'n.
Das Geschenk, brave Tochter guter Eltern!

welches Dn von der Hand des Vaters empfam

gen, und dem Vaterlande wieder geschenker

hast, damit dieses den armen Kindern desio

mehr Hülfe reicht» kaun, hat hier allgemeine

Freude verursacht. In den ersten Versamm-

langen helvetischer Bürger, die jezr die Reg-e-

x -i'g ausmachen, ist Dein Name und D^me
saai dkrng verkündet, >nd Deine schöne Gabe^

geze gt werden. Alle waren gerührt über De-ne

Z4

Liebe, die Du für die rmglnklichen Kinder zeig?
test; und Alle beschlossen Dir vor ganz Hel-
vetien zu sagen, daß Du eine brave, würdige
Tochter bist, und daß Dir den Dank der Ar-
men verdienst, welchen Du Dein liebstes Ges
schenk hingäbest.

Empfange hiebei dieses Zeugniß jener Bür-
ger, das wir bestätigen, und sabre fort, sa

Dein Vaterland, Deine Mitmenschen und be

sonders die Armen zu lieben; und Du wirst
selbst immer liebcnswürd'ger, und einst eine

recht schätzbare, gute und nützliche Bürgerin
Helveticns werden.

Das Vollziehungsdirektorium der einen und un-
theilbaren helvetischen Republik, an den

B. Wegmann, Regierungscommissar im
Kanton Sentis.

Cuere Einrichtungen und provisorische We-
derbesctzungen mehrerer Amtssiellen in den ver-
schiedcncn Distrikten Eueres Kantons genehmigt
das Direktorium, und erwartet in dem bcson-
der» Vertrauen auf Enere Einsichten und red-
liche Vaterlandsliebe, die nur Gemein- mW

Privatwohl bezwecken wird, den besten Erfolg
Euerer Arbeiten und Vorkehrungen.

Für die Mittheilung Euerer so interessanten
Beobachtungen, die auf die eigentliche Ursache

der verschobenen Volksmeinungen und dieHauvl-
quellen der herrschenden Neigungen hinweisin,
versichert Euch das Direktorium seines ganzen
Beifalls und aufrichtigen Dankes, und wic-

derholt seine Aeusserung, dieselbe mit Sorge
und Genauigkeit fortzusetzenund sie silbä
so gut als möglich zur Verbesserung der öffent-
lichen Stimmung zu benutzen.

B e k a n n t m a ch u n g.

Der Kriegsminister der einen und nntheilbaren
heloet. Republik benachrichtigt seine Mitbürger,
daß eine Sekretsrsstelle im Bureau.der General-

Verwaltung des Kriegswesens zu vergeben >!>-

Er ladet die dazu Lusthabende ein, sich

test, ns bis den pg. des laufenden Monats au

dasselbe Bureau zu wenden. Die Keniitmiü
der beiden Sprachen wird erfordert.

Der Cbef der Gen. V-rw. des Kr-egsw.

I o m i n i.
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